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ANHANG 18-A 

 

 

EUROPÄISCHE UNION 

 

LISTE DER VERPFLICHTUNGEN IM BEREICH DER GRENZÜBERSCHREITENDEN 

ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN  

GEMÄẞ DEN ARTIKELN 18.3 UND 18.4 

 

1. In der nachstehenden Liste der Verpflichtungen sind die nach den Artikeln 18.3 und 18.4 

liberalisierten Dienstleistungssektoren und die für Dienstleistungen und Dienstleister der 

unterzeichnenden MERCOSUR-Staaten in diesen Sektoren geltenden, als Vorbehalte 

formulierten Beschränkungen des Marktzugangs und der Inländerbehandlung aufgeführt. Die 

nachstehende Liste besteht aus zwei Spalten, die folgende Elemente enthalten: 

 

a) in der linken Spalte den Sektor bzw. Teilsektor, für den die Europäische Union eine 

Verpflichtung eingeht, sowie die Angabe, in welchem Bereich Vorbehalte für die 

Liberalisierung gelten, und 

 

b) in der rechten Spalte eine Beschreibung der anwendbaren Vorbehalte. 

 

2. Die Europäische Union geht keinerlei Verpflichtungen in Bezug auf die grenzüberschreitende 

Erbringung von Dienstleistungen in Sektoren oder Teilsektoren ein, die von Teil III dieses 

Abkommens erfasst sind und nicht in diesem Anhang aufgeführt sind. 

 

3. Für die Zwecke dieses Anhangs gelten bei der Nennung der einzelnen Sektoren und 

Teilsektoren folgende Begriffsbestimmungen: 

 

a) „CPC“ bezeichnet die vorläufige Zentrale Gütersystematik (Central Products 

Classification) im Sinne des Artikels 9.3 Buchstabe c; 

 

b) „CPC Ver. 1.0“ bezeichnet die Zentrale Gütersystematik in der vom Statistischen Amt 

der Vereinten Nationen, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 1.0, 1998, 

veröffentlichten Fassung. 
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4. Die Liste in diesem Anhang beinhaltet keine Maßnahmen in Bezug auf 

Qualifikationserfordernisse und -verfahren, technische Normen und Zulassungserfordernisse 

und -verfahren, die keine Beschränkungen im Sinne von Artikel 18.3 bzw. Artikel 18.4 

darstellen. Solche Maßnahmen (zum Beispiel eine Zulassungspflicht, 

Universaldienstverpflichtungen, Pflicht zur Erlangung der Anerkennung von 

Befähigungsnachweisen in regulierten Sektoren, Pflicht zur Ablegung besonderer Prüfungen, 

einschließlich Sprachprüfungen) gelten für Dienstleistungen und Dienstleister aus einem 

unterzeichnenden MERCOSUR-Staat auch dann, wenn sie in der Liste nicht aufgeführt sind. 

 

5. Die nachstehende Liste gilt unbeschadet der Realisierbarkeit der grenzüberschreitenden 

Erbringung von Dienstleistungen im Sinne des Artikels 18.2 Buchstabe b in bestimmten 

Dienstleistungssektoren und -teilsektoren und unbeschadet des Bestehens öffentlicher 

Monopole und ausschließlicher Rechte, wie in der Liste der Verpflichtungen in Bezug auf die 

Niederlassung beschrieben. 

 

6. Die Europäische Union geht gegebenenfalls je nach Mitgliedstaat unterschiedliche 

Verpflichtungen gemäß Artikel 18.3 in Bezug auf den Marktzugang ein. 

 

7. Zur Klarstellung: Für die Europäische Union ist mit der Verpflichtung zur 

Inländerbehandlung nicht die Anforderung verbunden, die Behandlung auf natürliche oder 

juristische Personen eines unterzeichnenden MERCOSUR-Staats auszudehnen, die in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union aufgrund des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union oder der aufgrund dieses Vertrags erlassenen Maßnahmen, einschließlich 

der Umsetzung dieses Vertrags oder dieser Maßnahmen in den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union, den nachstehenden Personen gewährt wird: 

 

a) natürlichen Personen oder Gebietsansässigen eines Mitgliedstaats der Europäischen 

Union oder 
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b) nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder dem Recht 

der Europäischen Union gegründeten oder organisierten juristischen Personen, die ihren 

satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder den Schwerpunkt ihrer 

wirtschaftlichen Tätigkeit in einem ihrer Mitgliedstaaten haben. 

 

Eine solche Inländerbehandlung wird nach dem Recht eines Mitgliedstaats oder der 

Europäischen Union gegründeten oder organisierten juristischen Personen gewährt, die ihren 

satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder den Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen 

Tätigkeit in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben, einschließlich jener, die im 

Eigentum oder unter der Kontrolle natürlicher oder juristischer Personen eines 

unterzeichnenden MERCOSUR-Staats stehen. 

 

8. In der nachstehenden Liste werden die folgenden Abkürzungen verwendet: 

 

— EU Europäische Union, einschließlich aller Mitgliedstaaten 

— EWR Europäischer Wirtschaftsraum 

— AT Österreich 

— BE Belgien 

— BG Bulgarien 

— CY Zypern 

— CZ Tschechien 

— DE Deutschland 

— DK Dänemark 

— EE Estland 

— EL Griechenland 

— ES Spanien 

— FI Finnland 

— FR Frankreich 

— HR Kroatien 

— HU Ungarn 
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— IE Irland 

— IT Italien 

— LT Litauen 

— LU Luxemburg 

— LV Lettland 

— MT Malta 

— NL Niederlande 

— OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 

— PL Polen 

— PT Portugal 

— RO Rumänien 

— SE Schweden 

— SI Slowenien 

— SK Slowakische Republik 
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ANHANG 18-B 

 

 

EUROPÄISCHE UNION 

 

LISTE DER VERPFLICHTUNGEN IM BEREICH DER NIEDERLASSUNG 

GEMÄẞ DEN ARTIKELN 18.3 UND 18.4 

 

1. In der Liste der Verpflichtungen in diesem Anhang sind die nach den Artikeln 18.3 und 18.4 

liberalisierten wirtschaftlichen Tätigkeiten sowie die für Unternehmen und Investoren des 

MERCOSUR in Bezug auf diese Tätigkeiten geltenden, als Vorbehalte formulierten 

Beschränkungen des Marktzugangs und der Inländerbehandlung aufgeführt. Die Liste in 

diesem Anhang besteht aus zwei Spalten, die folgende Elemente enthalten: 

 

a) in der linken Spalte den Sektor bzw. Teilsektor, für den die Europäische Union eine 

Verpflichtung eingeht, sowie die Angabe, in welchem Bereich Vorbehalte für die 

Liberalisierung gelten, und 

 

b) in der rechten Spalte eine Beschreibung der anwendbaren Vorbehalte. 

 

2. Für die Niederlassung in Sektoren oder Teilsektoren, die von Teil III dieses Abkommens 

erfasst sind, aber in der Liste in diesem Anhang nicht aufgeführt sind, werden keine 

Verpflichtungen eingegangen. 

 

3. Für die Zwecke dieses Anhangs gelten bei der Nennung der einzelnen Sektoren und 

Teilsektoren folgende Begriffsbestimmungen: 

 

a) „CPC“ bezeichnet die vorläufige Zentrale Gütersystematik (Central Products 

Classification) im Sinne des Artikels 9.3 Buchstabe c; 
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b) „CPC Ver. 1.0“ bezeichnet die Zentrale Gütersystematik in der vom Statistischen Amt 

der Vereinten Nationen, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 1.0, 1998, 

veröffentlichten Fassung; 

 

c) „ISIC Rev. 3.1“ bezeichnet die Internationale Systematik der Wirtschaftszweige 

(International Standard Industrial Classification of all Economic Activities) in der vom 

Statistischen Amt der Vereinten Nationen, Statistical Papers, Series M, N° 4, 

ISIC REV 3.1, 2002, veröffentlichten Fassung. 

 

4. Die Liste in diesem Anhang beinhaltet keine Maßnahmen in Bezug auf 

Qualifikationserfordernisse und -verfahren, technische Normen und Zulassungserfordernisse 

und -verfahren, wenn sie keine Beschränkungen des Marktzugangs oder der 

Inländerbehandlung im Sinne der Artikel 18.3 bzw. 18.4 darstellen. Diese Maßnahmen (z. B. 

Lizenzpflicht, Universaldienstverpflichtungen, Pflicht zur Erlangung der Anerkennung von 

Befähigungsnachweisen in regulierten Sektoren, Pflicht zur Ablegung besonderer Prüfungen, 

einschließlich Sprachprüfungen sowie nichtdiskriminierende Auflagen, dass bestimmte 

Aktivitäten in Naturschutzgebieten oder in Gebieten von besonderem historischem und 

künstlerischem Interesse nicht ausgeübt werden dürfen) gelten für Unternehmen und 

Investoren eines unterzeichnenden MERCOSUR-Staats auch dann, wenn sie in der Liste nicht 

aufgeführt sind. 

 

5. Die Europäische Union geht gegebenenfalls je nach Mitgliedstaat unterschiedliche 

Verpflichtungen gemäß Artikel 18.3 Absatz 1 in Bezug auf den Marktzugang ein. 

 

6. Zur Klarstellung: Für die Europäische Union ist mit der Verpflichtung zur 

Inländerbehandlung nicht die Anforderung verbunden, die Behandlung auf natürliche oder 

juristische Personen eines unterzeichnenden MERCOSUR-Staats auszudehnen, die in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union aufgrund des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union oder der aufgrund dieses Vertrags erlassenen Maßnahmen, einschließlich 

der Umsetzung dieses Vertrags oder dieser Maßnahmen in den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union, den nachstehenden Personen gewährt wird: 

 

a) natürlichen Personen oder Gebietsansässigen eines Mitgliedstaats der Europäischen 

Union oder 
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b) nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder dem Recht 

der Europäischen Union gegründeten oder organisierten juristischen Personen, die ihren 

satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder den Schwerpunkt ihrer 

wirtschaftlichen Tätigkeit in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben. 

 

Eine solche Inländerbehandlung wird nach dem Recht eines Mitgliedstaats der Europäischen 

Union oder dem der Europäischen Union gegründeten oder organisierten juristischen 

Personen gewährt, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder den 

Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 

haben, einschließlich jener, die im Eigentum oder unter der Kontrolle natürlicher oder 

juristischer Personen eines unterzeichnenden MERCOSUR-Staats stehen. 

 

7. In der in diesem Anhang enthaltenen Liste werden folgende Abkürzungen verwendet: 

 

— EU Europäische Union, einschließlich aller Mitgliedstaaten 

— EWR Europäischer Wirtschaftsraum 

— AT Österreich 

— BE Belgien 

— BG Bulgarien 

— CY Zypern 

— CZ Tschechien 

— DE Deutschland 

— DK Dänemark 

— EE Estland 

— EL Griechenland 

— ES Spanien 

— FI Finnland 

— FR Frankreich 

— HR Kroatien 
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— HU Ungarn 

— IE Irland 

— IT Italien 

— LV Lettland 

— LT Litauen 

— LU Luxemburg 

— MT Malta 

— NL Niederlande 

— PL Polen 

— PT Portugal 

— RO Rumänien 

— SK Slowakische Republik 

— SI Slowenien 

— SE Schweden 
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ANHANG 18-C 

 

 

EUROPÄISCHE UNION 

 

LISTE DER BESCHRÄNKUNGEN GEMÄẞ DEN ARTIKELN 18.3, 18.4, 18.8 UND 18.9 

(PERSONAL IN SCHLÜSSELPOSITIONEN, TRAINEES MIT ABSCHLUSS UND 

VERTRIEBSAGENTEN) 

 

1. In der Liste der Beschränkungen in diesem Anhang sind die nach den Artikeln 18.3 und 18.4 

liberalisierten wirtschaftlichen Tätigkeiten sowie die als Vorbehalte formulierten 

Beschränkungen aufgeführt, die gemäß den Artikeln 18.8 und 18.9 für Personal in 

Schlüsselpositionen, Trainees mit Abschluss und Vertriebsagenten gelten. Die Liste in diesem 

Anhang besteht aus zwei Spalten, die folgende Elemente enthalten: 

 

a) in der linken Spalte den Sektor oder Teilsektor, in dem Beschränkungen gelten, und 

 

b) in der rechten Spalte eine Beschreibung der geltenden Beschränkungen. 

 

Die Europäische Union geht keinerlei Verpflichtungen in Bezug auf Personal in 

Schlüsselpositionen und Trainees mit Abschluss in wirtschaftlichen Tätigkeiten ein, für die 

sie keine Verpflichtungen im Bereich der Niederlassung nach Anhang 18-B eingegangen ist, 

und sie geht auch keine Verpflichtungen für Vertriebsagenten ein, die wirtschaftliche 

Tätigkeiten ausüben, für die sie keine Verpflichtungen im Bereich der grenzüberschreitenden 

Erbringung von Dienstleistungen nach den Anhängen 18-A und 18-B eingegangen ist. 

 

2. Für die Zwecke dieses Anhangs gelten bei der Nennung der einzelnen Sektoren und 

Teilsektoren folgende Begriffsbestimmungen: 

 

a) „CPC“ bezeichnet die Zentrale Gütersystematik im Sinne des Artikels 9.3 Buchstabe c; 
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b) „CPC Ver. 1.0“ bezeichnet die Zentrale Gütersystematik in der vom Statistischen Amt 

der Vereinten Nationen, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 1.0, 1998, 

veröffentlichten Fassung; 

 

c) „ISIC Rev. 3.1“ bezeichnet die Internationale Systematik der Wirtschaftszweige 

(International Standard Industrial Classification of all Economic Activities) in der vom 

Statistischen Amt der Vereinten Nationen, Statistical Papers, Series M, N° 4, 

ISIC REV 3.1, 2002, veröffentlichten Fassung. 

 

3. Verpflichtungen in Bezug auf Personal in Schlüsselpositionen und Trainees mit Abschluss 

gelten nicht, wenn durch deren vorübergehenden Aufenthalt ein Eingreifen in oder eine 

anderweitige Einflussnahme auf arbeitsrechtliche oder betriebliche Auseinandersetzungen 

oder Verhandlungen bezweckt oder bewirkt wird. 

 

4. Die Liste in diesem Anhang beinhaltet keine Maßnahmen in Bezug auf 

Qualifikationserfordernisse und -verfahren, technische Normen und Zulassungserfordernisse 

und -verfahren, wenn sie keine Beschränkungen im Sinne der Artikel 18.3 und 18.4 

darstellen. Diese Maßnahmen (z. B. Zulassungspflicht, Pflicht zur Erlangung der 

Anerkennung von Befähigungsnachweisen in regulierten Sektoren, Pflicht zur Ablegung 

besonderer Prüfungen, einschließlich Sprachprüfungen, Pflicht, über eine Postanschrift in 

dem Gebiet zu verfügen, in dem die wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wird) gelten für 

Personal in Schlüsselpositionen und Trainees mit Abschluss eines unterzeichnenden 

MERCOSUR-Staates auch dann, wenn sie nicht in der nachstehenden Liste aufgeführt sind. 

 

5. Soweit in Kapitel 18 keine Verpflichtungen eingegangen werden, behalten alle anderen 

Anforderungen, die sich aus den Gesetzen und sonstigen Vorschriften jeder Vertragspartei für 

die Einreise und den vorübergehenden Aufenthalt ergeben, einschließlich der die 

Aufenthaltsdauer betreffenden Bestimmungen, ihre Gültigkeit. 

 

6. Ungeachtet der Bestimmungen dieses Kapitels behalten alle in den Gesetzen und sonstigen 

Vorschriften jeder Vertragspartei vorgesehenen Anforderungen bezüglich Beschäftigung und 

Maßnahmen der sozialen Sicherheit, einschließlich der Vorschriften über Mindestlöhne und 

Tarifverträge, ihre Gültigkeit. 
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7. Die Liste in diesem Anhang gilt unbeschadet des Bestehens öffentlicher Monopole und 

ausschließlicher Rechte, wie von der Europäischen Union in Anhang 18-B festgelegt. 

 

8. In Sektoren, in denen eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung vorgenommen wird, ist das 

Hauptkriterium bei dieser Prüfung die Bewertung der jeweiligen Marktlage im Mitgliedstaat 

der Europäischen Union oder in der Region der vorgesehenen Dienstleistungserbringung, 

auch was die Zahl der bereits bestehenden Dienstleister und die Auswirkungen auf sie betrifft. 

 

9. Die Europäische Union geht gegebenenfalls je nach Mitgliedstaat unterschiedliche 

Verpflichtungen gemäß Artikel 18.3 Absatz 1 in Bezug auf den Marktzugang ein. 

 

10. Zur Klarstellung: Für die Europäische Union ist mit der Verpflichtung zur 

Inländerbehandlung nicht die Anforderung verbunden, die Behandlung auf natürliche oder 

juristische Personen eines unterzeichnenden MERCOSUR-Staats auszudehnen, die in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union aufgrund des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union oder der aufgrund dieses Vertrags erlassenen Maßnahmen, einschließlich 

der Umsetzung dieses Vertrags oder dieser Maßnahmen in den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union, den nachstehenden Personen gewährt wird: 

 

a) natürlichen Personen oder Gebietsansässigen eines Mitgliedstaats der Europäischen 

Union oder 

 

b) nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder dem Recht 

der Europäischen Union gegründeten oder organisierten juristischen Personen, die ihren 

satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder den Schwerpunkt ihrer 

wirtschaftlichen Tätigkeit in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben. 
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Eine solche Inländerbehandlung wird nach dem Recht eines Mitgliedstaats der Europäischen 

Union oder dem der Europäischen Union gegründeten oder organisierten juristischen 

Personen gewährt, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder den 

Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 

haben, einschließlich jener, die im Eigentum oder unter der Kontrolle natürlicher oder 

juristischer Personen eines unterzeichnenden MERCOSUR-Staats stehen. 

 

11. In der in diesem Anhang enthaltenen Liste werden folgende Abkürzungen verwendet: 

 

— EU Europäische Union, einschließlich aller Mitgliedstaaten 

— EWR Europäischer Wirtschaftsraum 

— AT Österreich 

— BE Belgien 

— BG Bulgarien 

— CY Zypern 

— CZ Tschechien 

— DE Deutschland 

— DK Dänemark 

— EE Estland 

— EL Griechenland 

— ES Spanien 

— FI Finnland 

— FR Frankreich 

— HR Kroatien 

— HU Ungarn 

— IE Irland 

— IT Italien 

— LV Lettland 

www.parlament.gv.at



 

 
 

& /de 5 

— LT Litauen 

— LU Luxemburg 

— MT Malta 

— NL Niederlande 

— PL Polen 

— PT Portugal 

— RO Rumänien 

— SK Slowakische Republik 

— SI Slowenien 

— SE Schweden 
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ANHANG 18-D 

 

 

EUROPÄISCHE UNION 

 

LISTE DER VERPFLICHTUNGEN IN BEZUG AUF ERBRINGER VERTRAGLICHER 

DIENSTLEISTUNGEN UND FREIBERUFLER 

GEMÄẞ DEN ARTIKELN 18.3 UND 18.4 

 

1. In der Liste der Verpflichtungen in diesem Anhang sind die nach den Artikeln 18.3 und 18.4 

liberalisierten wirtschaftlichen Tätigkeiten sowie die als Vorbehalte formulierten 

Beschränkungen für die Kategorien der Erbringer vertraglicher Dienstleistungen und der 

Freiberufler aufgeführt. Die Liste in diesem Anhang besteht aus zwei Spalten: 

 

a) In der ersten Spalte wird der Sektor bzw. der Teilsektor angegeben, für den die 

Kategorien „Erbringer vertraglicher Dienstleistungen“ und „Freiberufler“ liberalisiert 

sind, und 

 

b) in der zweiten Spalte werden die anwendbaren Vorbehalte beschrieben. 

 

Die Union geht keine Verpflichtungen in Bezug auf Erbringer vertraglicher Dienstleistungen 

in wirtschaftlichen Tätigkeiten ein, die nicht in der ersten Spalte der Liste aufgeführt sind. 

 

2. Für die Zwecke dieses Anhangs gelten bei der Nennung der einzelnen Sektoren und 

Teilsektoren folgende Begriffsbestimmungen: 

 

a) „CPC“ bezeichnet die Zentrale Gütersystematik im Sinne des Artikels 9.3 Buchstabe c; 
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b) „CPC Ver. 1.0“ bezeichnet die Zentrale Gütersystematik in der vom Statistischen Amt 

der Vereinten Nationen, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 1.0, 1998, 

veröffentlichten Fassung. 

 

3. Verpflichtungen in Bezug auf Erbringer vertraglicher Dienstleistungen und Freiberufler gelten 

nicht, wenn durch deren vorübergehende Präsenz ein Eingreifen in oder eine anderweitige 

Einflussnahme auf arbeitsrechtliche bzw. betriebliche Auseinandersetzungen oder 

Verhandlungen bezweckt oder bewirkt wird. 

 

4. Die Liste der Verpflichtungen in diesem Anhang beinhaltet keine Maßnahmen in Bezug auf 

Qualifikationserfordernisse und -verfahren, technische Normen und Zulassungserfordernisse 

und -verfahren, sofern sie keine Beschränkungen im Sinne von Artikel 18.3 bzw. Artikel 18.4 

darstellen. Solche Maßnahmen (z. B. Zulassungspflicht, Pflicht zur Anerkennung von 

Befähigungsnachweisen in regulierten Sektoren, Pflicht zur Ablegung besonderer Prüfungen, 

einschließlich Sprachprüfungen, Pflicht, über eine Postanschrift in dem Gebiet zu verfügen, in 

dem die wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wird) gelten für Erbringer vertraglicher 

Dienstleistungen und Freiberufler eines unterzeichnenden MERCOSUR-Staates auch dann, 

wenn sie in diesem Anhang nicht aufgeführt sind. 

 

5. Soweit die Europäische Union keine Verpflichtungen eingeht, behalten alle anderen 

Anforderungen, die sich aus den Gesetzen jeder Vertragspartei für die Einreise und den 

vorübergehenden Aufenthalte ergeben, einschließlich der die Aufenthaltsdauer betreffenden 

Bestimmungen, ihre Gültigkeit. 

 

6. Ungeachtet der Bestimmungen dieses Kapitals behalten alle Anforderungen der Gesetze und 

sonstigen Vorschriften jeder Vertragspartei bezüglich Beschäftigung und Maßnahmen der 

sozialen Sicherheit, einschließlich der Vorschriften über Mindestlöhne und Tarifverträge, ihre 

Gültigkeit. 

 

7. Die Liste der Verpflichtungen in diesem Anhang berührt nicht das Bestehen öffentlicher 

Monopole oder ausschließlicher Rechte in den betreffenden Sektoren, wie in Anhang 18-B 

beschrieben. 
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8. In Sektoren, in denen eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung vorgenommen wird, ist das 

Hauptkriterium bei dieser Prüfung die Bewertung der jeweiligen Marktlage im Mitgliedstaat 

der Europäischen Union oder in der EU-Region der vorgesehenen Dienstleistungserbringung, 

auch was die Zahl der bereits bestehenden Dienstleister und die Auswirkungen auf sie betrifft. 

 

9. Die aus der Liste der Verpflichtungen in diesem Anhang erwachsenden Rechte und Pflichten 

haben keine unmittelbare Wirkung; daher können natürliche oder juristische Personen daraus 

auch keine unmittelbaren Rechte ableiten. 

 

10. Die Einreise und der vorübergehende Aufenthalt von Erbringern vertraglicher 

Dienstleistungen sind an folgende Bedingungen geknüpft: 

 

a) Die juristische Person, die die natürliche Person beschäftigt, ist weder eine Agentur für 

die Vermittlung und Bereitstellung von Personal noch handelt sie über eine solche 

Agentur. 

 

b) Die in die Europäische Union einreisenden natürlichen Personen bieten die betreffenden 

Dienstleistungen als Beschäftigte der die Dienstleistungen erbringenden juristischen 

Person seit mindestens einem (1) Jahr an, gerechnet ab Beantragung der Einreise in die 

Europäische Union, und verfügen zum Zeitpunkt der Antragstellung über mindestens 

drei (3) Jahre Berufserfahrung1 in dem Tätigkeitssektor, auf den sich der Vertrag 

erstreckt. 

 

                                                 
1 Diese Berufserfahrung muss nach Erreichen der Volljährigkeit gemäß den geltenden Gesetzen 

und sonstigen Vorschriften erworben werden. 
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c) Die in die Europäische Union einreisenden natürlichen Personen verfügen über 

 

i) einen Hochschulabschluss oder eine gleichwertige Qualifikation1 und 

 

ii) Berufsqualifikationen, sofern diese Qualifikationen nach den Gesetzen oder 

sonstigen Vorschriften des Mitgliedstaats der Europäischen Union, in dem die 

Dienstleistung erbracht wird, für die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit 

erforderlich sind. 

 

d) Die Zahl der Personen, die unter den Dienstleistungsvertrag fallen, ist nicht größer als 

es für die Erfüllung des Vertrags nach Maßgabe der Gesetze und sonstigen Vorschriften 

des Mitgliedstaats der Europäischen Union, in dem Dienstleistung erbracht wird, 

erforderlich ist. 

 

e) Gemäß Artikel 18.10 Absatz 1 Buchstabe d sind die Einreise natürlicher Personen in die 

Europäische Union und ihr vorübergehender Aufenthalt dort auf insgesamt höchstens 

sechs (6) Monate in einem Zeitraum von zwölf (12) Monaten oder auf die Laufzeit des 

Vertrags befristet, je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist. 

 

f) Der Dienstleistungsvertrag betrifft eine der folgenden Tätigkeiten: 

 

— Rechtsberatungsleistungen im Bereich des Völkerrechts und des Rechts eines 

anderen Landes als eines Mitgliedstaats der Europäischen Union, 

— Dienstleistungen des Rechnungswesens und Buchführungsleistungen, 

— Dienstleistungen von Steuerberatern, 

— Dienstleistungen von Architekten, Städteplanern und Landschaftsarchitekten, 

                                                 
1 Wurde der Abschluss oder die Qualifikation nicht in dem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union erworben, in dem die Dienstleistung erbracht wird, kann dieser Mitgliedstaat der 
Europäischen Union prüfen, ob der Abschluss oder die Qualifikation dem in seinem Gebiet 
erforderlichen Hochschulabschluss gleichwertig ist. 
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— Ingenieurdienstleistungen und integrierte Ingenieurdienstleistungen, 

— Computer- und verwandte Dienstleistungen, 

— Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, 

— Werbung, 

— Unternehmensberatung, 

— mit Unternehmensberatung verbundene Dienstleistungen, 

— technische Test- und Analysedienstleistungen, 

— verbundene wissenschaftliche und technische Beratungsdienste, 

— Wartung und Reparatur von Geräten, 

— Übersetzungsdienstleistungen, 

— Bauleistungen, 

— Baustellenerkundung, 

— Dienstleistungen im Bereich Hochschulbildung, 

— Dienstleistungen im Bereich Umwelt, 

— Dienstleistungen von Reiseagenturen und Reiseveranstaltern und 

— Unterhaltungsdienstleistungen. 

 

11. Die Einreise und der vorübergehende Aufenthalt von Freiberuflern sind an folgende 

Bedingungen geknüpft: 

 

a) Der Vertrag der natürlichen Person über die Erbringung von Dienstleistungen mit einem 

Endverbraucher im Gebiet der Europäischen Union wird nicht über eine Agentur im 

Sinne von CPC 872 geschlossen. 

 

b) Die in die Europäischen Union einreisenden natürlichen Personen müssen bei 

Beantragung der Einreise in die EU in dem Tätigkeitssektor, auf den sich der Vertrag 

erstreckt, über mindestens sechs (6) Jahre Berufserfahrung verfügen, 
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c) Die in die Europäische Union einreisenden natürlichen Personen verfügen über 

 

i) einen Hochschulabschluss oder eine gleichwertige Qualifikation1 und 

 

ii) Berufsqualifikationen, sofern diese Qualifikationen nach den Gesetzen oder 

sonstigen Vorschriften des Mitgliedstaats der Europäischen Union, in dem die 

Dienstleistung erbracht wird, für die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit 

erforderlich sind. 

 

d) Gemäß Artikel 18.10 Absatz 1 Buchstabe d sind die Einreise natürlicher Personen in die 

Europäische Union und ihr vorübergehender Aufenthalt dort auf insgesamt höchstens 

sechs (6) Monate in einem Zeitraum von zwölf (12) Monaten oder auf die Laufzeit des 

Vertrags befristet, je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist. 

 

e) Der Dienstleistungsvertrag betrifft eine der folgenden Tätigkeiten: 

 

— Dienstleistungen von Architekten, Städteplanern und Landschaftsarchitekten, 

— Ingenieurdienstleistungen und integrierte Ingenieurdienstleistungen, 

— Computer- und verwandte Dienstleistungen, 

— Unternehmensberatung, 

— mit Unternehmensberatung verbundene Dienstleistungen und 

— Übersetzungsdienstleistungen. 

 

                                                 
1 Wurde der Abschluss oder die Qualifikation nicht in dem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union erworben, in dem die Dienstleistung erbracht wird, kann dieser Mitgliedstaat der 
Europäischen Union prüfen, ob der Abschluss oder die Qualifikation dem in seinem Gebiet 
erforderlichen Hochschulabschluss gleichwertig ist. 
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12. Zur Klarstellung: Für die Europäische Union ist mit der Verpflichtung zur 

Inländerbehandlung nicht die Anforderung verbunden, die Behandlung auf natürliche oder 

juristische Personen eines unterzeichnenden MERCOSUR-Staats auszudehnen, die in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union aufgrund des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union oder der aufgrund dieses Vertrags erlassenen Maßnahmen, einschließlich 

der Umsetzung dieses Vertrags oder dieser Maßnahmen in den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union, den nachstehenden Personen gewährt wird: 

 

a) natürlichen Personen oder Gebietsansässigen eines Mitgliedstaats der Europäischen 

Union oder 

 

b) nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union oder dem Recht 

der Europäischen Union gegründeten oder organisierten juristischen Personen, die ihren 

satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder den Schwerpunkt ihrer 

wirtschaftlichen Tätigkeit in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union haben. 

 

Eine solche Inländerbehandlung wird nach dem Recht eines Mitgliedstaats oder der 

Europäischen Union gegründeten oder organisierten juristischen Personen gewährt, die ihren 

satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder den Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen 

Tätigkeit in einem Mitgliedstaat haben, einschließlich jener, die im Eigentum oder unter der 

Kontrolle natürlicher Personen eines unterzeichnenden MERCOSUR-Staats stehen. 

 

13. Die Europäische Union geht gegebenenfalls je nach Mitgliedstaat unterschiedliche 

Verpflichtungen gemäß den Artikeln 18.3, 18.4 und 18.10 ein. 

 

14. In der nachstehenden Liste werden die folgenden Abkürzungen verwendet: 

 

— EU Europäische Union, einschließlich aller Mitgliedstaaten 

— EWR Europäischer Wirtschaftsraum 

— AT Österreich 
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— BE Belgien 

— BG Bulgarien 

— CY Zypern 

— CZ Tschechien 

— DE Deutschland 

— DK Dänemark 

— EE Estland 

— EL Griechenland 

— ES Spanien 

— FI Finnland 

— FR Frankreich 

— HR Kroatien 

— HU Ungarn 

— IE Irland 

— IT Italien 

— LV Lettland 

— LT Litauen 

— LU Luxemburg 

— MT Malta 

— NL Niederlande 

— PL Polen 

— PT Portugal 

— RO Rumänien 

— SK Slowakische Republik 

— SI Slowenien 

— SE Schweden 

 

www.parlament.gv.at



 

 
 

& /de 9 

Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

ALLE SEKTOREN Erfassung 

EU: Die EU-Richtlinien über die gegenseitige Anerkennung von 
Diplomen gelten nur für natürliche Personen, die die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Union 
besitzen. Das Recht, eine reglementierte freiberufliche 
Dienstleistung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
zu erbringen, verleiht nicht das Recht, sie auch in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zu erbringen1. 

Rechtsberatung im Bereich 
des Völkerrechts und des 
ausländischen Rechts (des 
Rechts eines Landes, das kein 
Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ist) 

(Teil von CPC 861)2 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen: 

AT, BE, DE, EE, EL, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE: Keine. 

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

DK: Die Rechtsberatung ist beschränkt auf Rechtsanwälte mit 
dänischer Zulassung. Für die dänische Zulassung ist eine 
dänische juristische Prüfung erforderlich. 

FR: Uneingeschränkte (vereinfachte) Zulassung als 
Rechtsanwalt im Wege einer Eignungsprüfung ist erforderlich. 
Der Zugang von Rechtsanwälten zu den Berufen „avocat auprès 
de la Cour de Cassation“ und „avocat auprès du Conseil d'Etat“ 
ist an Quoten und das Staatsangehörigkeitserfordernis gebunden. 

                                                 
1 Damit natürliche Personen aus unterzeichnenden MERCOSUR-Staaten eine EU-weite 

Anerkennung ihrer Qualifikationen erlangen können, muss innerhalb des in Artikel 18.11 
festgelegten Rahmens ein Abkommen über die gegenseitige Anerkennung ausgehandelt 
werden. 

2 Die Erbringung juristischer Dienstleistungen unterliegt ebenso wie die Erbringung anderer 
Dienstleistungen den in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden 
Zulassungserfordernissen und -verfahren. Für Rechtsanwälte, die juristische Dienstleistungen 
im Bereich des Völkerrechts und des ausländischen Rechts erbringen, kann es sich hierbei 
unter anderem um die Einhaltung örtlicher berufsethischer Kodizes, die Verwendung der 
Berufsbezeichnung des Heimatstaates (sofern nicht als gleichwertig mit der 
Berufsbezeichnung des Aufnahmestaates anerkannt), Versicherungserfordernisse, die 
einfache Registrierung bei der Anwaltskammer des Aufnahmestaates oder eine vereinfachte 
Zulassung als Rechtsanwalt im Aufnahmestaat im Wege einer Eignungsprüfung und das 
Erfordernis handeln, ihren rechtlichen oder geschäftlichen Sitz im Aufnahmestaat zu haben. 
Ein für die in den Anhängen 18-A und 18-B aufgeführten juristischen Dienstleistungen von 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union formulierter Vorbehalt in Bezug auf das „interne 
Recht“, also das „Recht der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten“, gilt auch für 
diesen Anhang. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

 HR: Die uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt, die für 
die Erbringung von Rechtsvertretungsdiensten erforderlich ist, 
steht unter dem Vorbehalt des 
Staatsangehörigkeitserfordernisses. 

CY: Staatsangehörigkeits- und Ansässigkeitserfordernis. Die für 
die Erbringung juristischer Dienstleistungen erforderliche 
uneingeschränkte Zulassung als Rechtsanwalt ist an ein 
Ansässigkeitserfordernis gebunden. Nur „advogates“ mit 
Rechtsanwaltszulassung können Anteilseigner oder Mitglieder 
des Leitungs- bzw. Kontrollorgans einer Anwaltskanzlei in CY 
sein. 

Freiberufler: 

EU: Ungebunden. 

Dienstleistungen des 
Rechnungswesens und 
Buchführungsleistungen 

(CPC 86212 ausgenommen 
„Dienstleistungen von 
Wirtschaftsprüfern“, 
CPC 86213, CPC 86219 und 
CPC 86220) 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen: 

BE, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Keine. 

BG, CZ, CY, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

AT: Der Arbeitgeber muss Mitglied der zuständigen 
Berufsorganisation im Heimatstaat sein, sofern diese besteht, 
und für die Vertretung vor zuständigen Behörden gilt ein 
Staatsangehörigkeitserfordernis. 

CY: Staatsangehörigen von Drittländern wird unter bestimmten 
Bedingungen eine spezielle Zulassung erteilt. 

FI: Die natürliche Person muss nachweisen, dass sie über die für 
die Erbringung der Dienstleistung erforderlichen Fachkenntnisse 
verfügt. Ungebunden für Buchführungsleistungen. 

FR: Genehmigungserfordernis. Die Erbringung von 
Dienstleistungen des Rechnungswesens und 
Buchführungsleistungen erfordert eine Entscheidung des 
Ministers für Wirtschaft, Finanzen und Industrie im 
Einvernehmen mit dem Minister für auswärtige 
Angelegenheiten. 

HR: Ansässigkeitserfordernis. 

Freiberufler: 

EU: Ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Dienstleistungen von 
Steuerberatern 

(CPC 863)1 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen: 

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Keine. 

CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

AT: Der Arbeitgeber muss Mitglied der zuständigen 
Berufsorganisation im Heimatstaat sein, sofern diese besteht, 
und für die Vertretung vor zuständigen Behörden gilt ein 
Staatsangehörigkeitserfordernis. 

BG: Staatsangehörigkeitserfordernis. 

HU, HR: Ansässigkeitserfordernis. 

CY: Staatsangehörigen von Drittländern wird unter bestimmten 
Bedingungen eine spezielle Zulassung erteilt. 

PT: Ungebunden. 

Freiberufler: 

EU: Ungebunden. 

Dienstleistungen von 
Architekten 

und 

Dienstleistungen von 
Städteplanern und 
Landschaftsarchitekten 

(CPC 8671 und CPC 8674) 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen: 

EE, ES, EL, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Keine. 

BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
Erbringern vertraglicher Dienstleistungen von bis zu drei (3) 
Monaten. 

AT: Ungebunden, außer für reine Planungsdienstleistungen, für 
die eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung durchgeführt wird. 

BG, CY, SK: Ungebunden. 

FI: Die natürliche Person muss nachweisen, dass sie über die für 
die Erbringung der Dienstleistung erforderlichen Fachkenntnisse 
verfügt. 

HU, HR: Ansässigkeitserfordernis. 

                                                 
1 Umfasst keine Rechtsberatungs- und Rechtsvertretungsleistungen in Steuerangelegenheiten, 

die unter Rechtsberatung im Bereich des Völkerrechts und des ausländischen Rechts 
aufgeführt sind. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

 Freiberufler: 

DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Keine. 

FI: Keine, außer: Die natürliche Person muss nachweisen, dass 
sie über die für die Erbringung der Dienstleistung erforderlichen 
Fachkenntnisse verfügt. 

BE, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

AT: Ungebunden, außer für reine Planungsdienstleistungen, für 
die eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung durchgeführt wird. 

BG, CY, SK: Ungebunden. 

HU, HR, SK: Ansässigkeitserfordernis. 

Ingenieurdienstleistungen 

und 

integrierte 
Ingenieurdienstleistungen 

(CPC 8672 und CPC 8673) 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen: 

BE, EE, ES, EL, FR, IE, LU, NL, PT, SI, SE: Keine. 

CZ, DE, HU, MT, RO: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
Erbringern vertraglicher Dienstleistungen von bis zu drei (3) 
Monaten. 

AT: Ungebunden, außer für reine Planungsdienstleistungen, für 
die eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung durchgeführt wird. 

BG, CY, LT, LV, SK: Ungebunden. 

CZ, HR, HU, IT, PL: Ansässigkeitserfordernis. 

FI: Die natürliche Person muss nachweisen, dass sie über die für 
die Erbringung der Dienstleistung erforderlichen Fachkenntnisse 
verfügt. 

Freiberufler: 

DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, NL, PT, SI, SE: Keine. 

BE, CZ, DK, ES, HU, IT, MT, RO: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

AT: Ungebunden, außer für reine Planungsdienstleistungen, für 
die eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung durchgeführt wird. 

BG, CY, LT, SK: Ungebunden. 

CZ, HR, HU, IT, PL: Ansässigkeitserfordernis. 

FI: Die natürliche Person muss nachweisen, dass sie über die für 
die Erbringung der Dienstleistung erforderlichen Fachkenntnisse 
verfügt. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Computer- und verwandte 
Dienstleistungen 

(CPC 84) 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen: 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LU, LV, NL, PL, PT, SI, SE: 
Keine. 

AT, BG, CZ, HU, MT, RO, SK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
Erbringern vertraglicher Dienstleistungen von bis zu drei (3) 
Monaten. 

CY, LT: Ungebunden. 

FI: Die natürliche Person muss nachweisen, dass sie über die für 
die Erbringung der Dienstleistung erforderlichen Fachkenntnisse 
verfügt. 

HR: Ansässigkeitserfordernis. 

Freiberufler: 

DE, EE, EL, FR, IE, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Keine. 

FI: Keine, außer: Die natürliche Person muss nachweisen, dass 
sie über die für die Erbringung der Dienstleistung erforderlichen 
Fachkenntnisse verfügt. 

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, MT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

CY, HR, LT, LV: Ungebunden. 

Forschungs- und 
Entwicklungsdienstleistungen 

(CPC 851, 852 ausgenommen 
Dienstleistungen von 
Psychologen1, 853) 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen: 

EU, außer BE: Eine Aufnahmevereinbarung mit einer 
zugelassenen Forschungseinrichtung ist erforderlich2. 

EU außer BE, CZ, DK, HR, SK: Keine. 

CZ, DK, SK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

HR: Ansässigkeitserfordernis. 

BE: Ungebunden. 

Freiberufler: 

EU: Ungebunden. 

                                                 
1 Teil von CPC 85201, unter „Medizinische und zahnmedizinische Dienstleistungen“. 
2 In allen Mitgliedstaaten außer DK müssen die Zulassung der Forschungseinrichtung und die 

Aufnahmevereinbarung den Bedingungen der Richtlinie (EU) 2016/801 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Bedingungen für die Einreise und den 
Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder Studienzwecken, zur 
Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, 
Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zur Ausübung einer Au-pair-
Tätigkeit (ABl. L 132 vom 21.5.2016, S. 21) entsprechen. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Werbung 

(CPC 871) 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen: 

BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: 
Keine. 

AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HU, MT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

CY, LT, LV: Ungebunden. 

Freiberufler: 

EU: Ungebunden. 

Unternehmensberatung 

(CPC 865) 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen: 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, 
PT, SI, SE: Keine. 

AT, BG, CZ, HU, MT, RO, SK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
Erbringern vertraglicher Dienstleistungen von bis zu drei (3) 
Monaten. 

LT, CY: Ungebunden. 

Freiberufler: 

DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: 
Keine. 

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, MT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

LT, CY: Ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Mit Unternehmensberatung 
verbundene Dienstleistungen 

(CPC 866) 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen: 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, 
PT, SI, SE: Keine. 

AT, BG, CZ, MT, RO, SK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
Erbringern vertraglicher Dienstleistungen von bis zu drei (3) 
Monaten. 

HU: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Schieds- und 
Schlichtungsdienstleistungen (CPC 86602), die ungebunden 
sind. 

CY, LT: Ungebunden. 

Freiberufler: 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, 
PT, SI, SE: Keine. 

AT, BG, CZ, MT, RO, SK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
Erbringern vertraglicher Dienstleistungen von bis zu drei (3) 
Monaten. 

HU: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Schieds- und 
Schlichtungsdienstleistungen (CPC 86602), die ungebunden 
sind. 

CY, LT: Ungebunden. 

Technische Test- und 
Analysedienstleistungen 

(CPC 8676) 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen: 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: 
Keine. 

AT, BG, FI, HU, MT, PT, RO: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
Erbringern vertraglicher Dienstleistungen von bis zu drei (3) 
Monaten. 

CY, CZ, LT, LV, SK: Ungebunden. 

Freiberufler: 

EU: Ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Verbundene 
wissenschaftliche und 
technische Beratungsdienste 

(CPC 8675) 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen: 

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Keine. 

AT, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

DE: Keine, außer für öffentlich bestellte Vermesser, die 
ungebunden sind. 

FI: Die natürliche Person muss nachweisen, dass sie über die für 
die Erbringung der Dienstleistung erforderlichen Fachkenntnisse 
verfügt. 

FR: Keine, außer für „Vermessungstätigkeiten“ zur Feststellung 
von Eigentumsrechten und im Bereich des Bodenrechts, die 
ungebunden sind. 

BG: Ungebunden. 

Freiberufler: 

EU: Ungebunden. 

Instandhaltung und Reparatur 
von Metallerzeugnissen, 
Maschinen (außer 
Büromaschinen), 
Ausrüstungen (außer 
Fahrzeugen und 
Büroeinrichtungen) und 
Gebrauchsgütern1 

(CPC 633, CPC 7545, 
CPC 8861, CPC 8862, 
CPC 8864, CPC 8865 und 
CPC 8866) 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen: 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: 
Keine. 

BG, CZ, CY, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

AT, FI: Ungebunden, außer im Zusammenhang mit einem 
Kundendienst- oder Leasingvertrag, für den eine wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung durchgeführt wird. 

Freiberufler: 

EU: Ungebunden. 

                                                 
1 Instandhaltung und Reparatur von Büromaschinen und - einrichtungen einschließlich 

Computern (CPC 845) ist unter „Computer- und verwandte Dienstleistungen“ zu finden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Übersetzungsdienstleistungen 

(CPC 87905, ausgenommen 
Tätigkeiten amtlich bestellter 
oder ermächtigter Übersetzer 
und Dolmetscher) 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen: 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PT, SI, SE: Keine. 

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LV, MT, PL, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

CY, LT: Ungebunden. 

DK: Zugelassene öffentliche Übersetzer und Dolmetscher: 
Ansässigkeitserfordernis, sofern die dänische Behörde für 
Handel und Unternehmen nicht darauf verzichtet. 

FI: Ansässigkeitserfordernis für ermächtigte Übersetzer. 

Freiberufler: 

DE, EE, FR, LU, NL, PT, SI, SE: Keine. 

AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, MT, PL, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

CY, HR, LT, LV: Ungebunden. 

DK: Zugelassene öffentliche Übersetzer und Dolmetscher: 
Ansässigkeitserfordernis, sofern die dänische Behörde für 
Handel und Unternehmen nicht darauf verzichtet. 

FI: Ansässigkeitserfordernis für ermächtigte Übersetzer. 

Bauleistungen 

(CPC 51) 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen: 

EU außer FR, NL: Ungebunden. 

FR: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. Die Arbeitserlaubnis wird 
für höchstens sechs (6) Monate erteilt. 

NL: Keine. 

Freiberufler: 

EU: Ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Baustellenerkundung 

(CPC 5111) 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen: 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, 
SE: Keine. 

CZ, CY, HU, LT, LV, RO, SK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
Erbringern vertraglicher Dienstleistungen von bis zu drei (3) 
Monaten. 

AT, BG, FI: Ungebunden. 

Freiberufler: 

EU: Ungebunden. 

Dienstleistungen im Bereich 
Hochschulbildung 

(CPC 923) 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen: 

EU, außer LU: Ungebunden. 

LU: Ungebunden, außer für die vorübergehende Einreise von 
Professoren, für diese: Keine. 

Freiberufler: 

EU: Ungebunden. 

Dienstleistungen im Bereich 
Umwelt 

(CPC 94011, CPC 9402, 
CPC 9403, CPC 94042, Teil 
von CPC 940603, CPC 9405, 
Teil von CPC 9406, 
CPC 9409) 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen: 

BE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Keine. 

AT, BG, CZ, DE, DK, EL, HU, LV, MT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

CY, LT: Ungebunden. 

SK: Ansässigkeitserfordernis für die Verarbeitung und das 
Recycling von Altbatterien und -akkumulatoren, Altölen, 
Gebrauchtwagen sowie Elektro- und Elektronikgeräten. 

Freiberufler: 

EU: Ungebunden. 

                                                 
1 Entspricht der Abwasserbeseitigung 
2 Entspricht den Dienstleistungen im Bereich Abgasreinigung. 
3 Entspricht Teilen der Dienstleistungen im Bereich Natur- und Landschaftsschutz. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Dienstleistungen von 
Reiseagenturen und 
Reiseveranstaltern 
(einschließlich Reiseleitern)1 

(CPC 7471) 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen: 

AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Keine. 

BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
Erbringern vertraglicher Dienstleistungen von bis zu drei (3) 
Monaten. 

BE, IE: Ungebunden, außer für Reiseleiter (Personen, deren 
Aufgabe es ist, eine Reisegruppe von mindestens zehn (10) 
Personen zu begleiten, ohne als Bedienpersonal an bestimmten 
Orten tätig zu sein), für diese: Keine. 

HR: Ansässigkeitserfordernis. 

CY: Ungebunden. 

Freiberufler: 

EU: Ungebunden. 

Unterhaltungsdienstleistungen 
(einschließlich Theater, 
Musikkapellen, Zirkus und 
Diskotheken) ohne 
audiovisuelle Dienste 

(CPC 9619) 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen: 

EU, außer BE, DE, FR: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, DE, FR: Ungebunden. 

SI: Die Aufenthaltsdauer ist auf sieben (7) Tage pro 
Veranstaltung begrenzt. Für Leistungen im Bereich Zirkus und 
Vergnügungsparks ist die Gesamtaufenthaltsdauer auf dreißig 
(30) Tage pro Kalenderjahr begrenzt. 

Freiberufler: 

EU: Ungebunden. 

 

 

________________ 

                                                 
1 Dienstleistungsanbieter, deren Aufgabe es ist, eine Reisegruppe von mindestens zehn (10) 

Personen zu begleiten, ohne als Bedienpersonal an bestimmten Orten tätig zu sein. 
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